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Sie möchten über das beschleunigte Fachkräfteverfahren einen Ausländer zur be-

trieblichen Berufsausbildung beschäftigen? 

 

Hinweis 

Soll der Ausländer zur Pflegefachkraft ausgebildet werden, orientieren Sie sich an der speziellen 
Checkliste „Auszubildende - Pflegefachkraft“. 

 

Diese Checkliste gibt Ihnen wichtige Informationen für die Beantragung eines be-

schleunigten Fachkräfteverfahrens bei der Zentralen Stelle für die Einwanderung 

von Fachkräften (ZSEF). 

 

 

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren beantragen – in drei Schritten: 

 

1. Prüfen, ob ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren bei 
der ZSEF durchgeführt werden kann  Checkliste Nr. 1 

2. Dokumente zusammenstellen, die für das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren benötigt werden  Checkliste Nr. 2 

3. Formlosen Antrag mit allen nötigen Dokumenten über 
Online-Dienst einreichen  Online-Antrag 

  

http://www.zsef.bayern.de/
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_-_azubis_pflegefachkraft.pdf
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1. Kann ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren durchgeführt werden? 

Der Ausländer 

 

Anmerkungen / Notizen: 

 
 

2. Diese Dokumente werden benötigt: 

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn Sie die nö-

tigen Dokumente vollständig zu Ihrem Antrag einreichen. Diese Checkliste soll eine erste Orientie-

rungshilfe sein. Im Einzelfall können weitere Dokumente nachgefordert werden. 

 

Hinweis 

Nicht mehr benötigte Originale senden wir Ihnen nach Abschluss des Verfahrens zurück. Für unaufgefordert eingereichte 
Originale und beglaubigte Kopien übernehmen wir keine Haftung. 

a) Allgemeine Dokumente 

☐ Anerkannter und gültiger Reisepass oder Passersatz des Ausländers (Farbkopie) 

 ☐ Falls der Name des Ausländers in den vorgelegten Dokumenten vom Namen im Pass abweicht: 

Urkunde über die Namensänderung in Originalsprache + deutsche Übersetzung 
(Farbkopie) 

 ☐ Falls der Ausländer sich aktuell nicht in seinem Herkunftsland gewöhnlich aufhält: 

Nachweis über den Aufenthaltsstatus am aktuellen gewöhnlichen Aufenthaltsort 
(Farbkopie) 

 

☐ Vollmacht des Ausländers auf den Ausbildungsgeber (Kopie) 

 ☐ Falls die Vollmacht seitens des Ausbildungsgebers von einer anderen Person unterzeichnet wird: 

Nachweis der Vertretungsbefugnis der die Vollmacht unterzeichnenden Person 
(Kopie) 

 ☐ Falls der Ausbildungsgeber eine Untervollmacht erteilt hat: 

Untervollmacht des Ausbildungsgebers auf den Unterbevollmächtigten 
(Kopie) 

 

☐ Erklärung zum Parallelverfahren 

Hat der Ausländer ein nationales Visum für längerfristige Aufenthalte („D-Visum“) bei einer deut-
schen Auslandsvertretung beantragt? Wenn ja, bitten wir um Angabe des dortigen Aktenzei-
chens und Verfahrensstandes. 

(formlos) 

 

☐ Erklärung zu früheren Aufenthalten im Schengen-Raum 

Hat der Ausländer sich bereits früher in einem Staat des Schengener Abkommens aufgehalten? 
Wenn ja, bitten wir um Angabe der Zeiten und Aufenthaltsorte der letzten fünf Aufenthalte. 

(formlos) 

 

☐ besitzt eine Drittstaatsangehörigkeit 
Das beschleunigte Fachkräfteverfahren richtet sich nicht an Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der EU, der EWR-Staaten (Nor-
wegen, Island, Liechtenstein) und der Schweiz. Nähere Informationen: Als EU-Bürger in Deutschland arbeiten 

 und 

☐ hält sich aktuell im Ausland auf 
Das beschleunigte Fachkräfteverfahren richtet sich nicht an Ausländer, die sich bereits in Deutschland gewöhnlich aufhalten. Für 
diese ist die örtliche Ausländerbehörde zuständig. Zum Behördenfinder: BAMF-NAvI 

 und 

☐ soll in Bayern eingesetzt werden 
Die ZSEF ist für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens zuständig, wenn der Ort der Betriebsstätte, in der der 
Ausländer eingesetzt werden soll, in Bayern liegt. Zum Behördenfinder: Ansprechpartner in Ihrem Bundesland 

https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/rmf_16-010-zz_-_beschleunigtes_fachkr%C3%A4fteverfahren_-_vollmacht_nach_%C2%A7_81a_abs._1_aufenthg_-_deutsch-englisch.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/rmf_16-011-zz_-_beschleunigtes_fachkr%C3%A4fteverfahren_-_untervollmacht_nach_%C2%A7_81a_abs.1_aufenthg_-_deutsch_englisch.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/20c1259406ef5a770c86dbc51f558826/dtauslandsvertretungenliste-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/17-schengenstaaten-606502
https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/glossary/member-states.html
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/als-eu-buerger
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/?typ=ABH
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/1_Rebrush_2022/b_Arbeitgeber/PDF-Dateien/Zentrale_Auslaenderbehoerden_DE.pdf
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☐ Falls der Ausbildungsgeber weder in einem öffentlichen Register eingetragen ist noch ein Impressum gemäß 
§ 5 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) verfügbar hält: 

Gewerbeanmeldung des Ausbildungsgebers 

(Kopie) 

b) Dokumente zur Berufsausbildung 

☐ Ausbildungsvertrag, unterschrieben von Ausbildungsgeber und Ausländer (Kopie) 

 ☐ Falls zwischen Antragstellung und geplantem Ausbildungsbeginn weniger als drei Monate liegen: 

Bestätigung des Ausbildungsgebers, bis zu welchem Zeitpunkt die Ausbildung in 
seinem Betrieb spätestens begonnen werden kann 

(Kopie) 

 

☐ Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse des Ausländers 

Zur Aufnahme einer anerkannten Berufsausbildung mit einer mindestens zweijährigen Re-
gelausbildungsdauer (sog. qualifizierte Berufsausbildung) sind deutsche Sprachkenntnisse 
mindestens auf GER-Niveau B1 erforderlich. Bei Berufsausbildungen mit kürzerer Regelausbil-
dungsdauer sind in der Regel deutsche Sprachkenntnisse auf GER-Niveau A2 ausreichend. 

 

 ☐ Sprachzertifikat eines ALTE-zertifizierten Sprachinstituts 
Ein Sprachzertifikat kann nur dann als Nachweis dienen, wenn alle Prüfungsmodule bestanden wur-
den. Die deutschen Auslandsvertretungen akzeptieren in der Regel nur Sprachzertifikate, bei denen 
das älteste Prüfungsdatum nicht länger als ein Jahr zurückliegt. Sie prüfen Sprachzertifikate auf Echt-
heit und Plausibilität, insb. im Rahmen der persönlichen Vorsprache zur Visumbeantragung. 

(Kopie) 

 Falls kein geeignetes Sprachzertifikat vorliegt:  

 ☐ Bestätigung des Ausbildungsgebers, dass die deutschen Sprachkenntnisse ge-
prüft wurden und für die konkrete Berufsausbildung ausreichend sind 
Die deutschen Auslandsvertretungen prüfen Sprachbestätigungen auf Plausibilität, insb. im Rahmen 
der persönlichen Vorsprache zur Visumbeantragung. 

(Kopie) 

  und  

 ☐ Sonstige vorhandene Sprachnachweise 

(z.B. Sprachzertifikate mit älterem Prüfungsdatum / über Teilprüfungen / auf niedrigerem 
Niveau / sonstiger Sprachinstitute, Sprachkurs-Teilnahmebescheinigungen) 

(Kopie) 

 Sollen bei einer qualifizierten Berufsausbildung die erforderlichen Sprachkenntnisse erst nach 
der Einreise durch einen vorbereitenden Deutschsprachkurs erworben werden, werden zusätz-
liche Dokumente benötigt. Orientieren Sie sich in diesem Fall an der Checkliste „Ausbildungs-
vorbereitender Deutschsprachkurs“. 

 

 

☐ Nachweis über die Sicherung des Lebensunterhalts des Ausländers 

Der Ausländer muss im Regelfall über monatliche Mittel i.H.v. mindestens 1.048 Euro brutto 
(2025) verfügen. Ist die Ausbildungsvergütung niedriger, hat er folgende Möglichkeiten, die aus-
reichende Lebensunterhaltssicherung nachzuweisen: 

 

 ☐ Nachweis über freie Kost und/oder Logis (Kopie) 

  und/oder  

 ☐ Nachweis, dass die voraussichtlichen monatlichen Unterkunftskosten weniger als 
380 Euro betragen 

(Kopie) 

  und/oder  

 ☐ Nachweis über Mittel auf einem Sperrkonto (Kopie) 

  und/oder  

 ☐ Nachweis über Verpflichtungserklärung durch Dritte (Kopie) 

  und/oder  

 ☐ Nachweis über Zusatzverdienst aus Nebenbeschäftigung 
Der Ausländer darf eine von der Berufsausbildung unabhängige Beschäftigung bis zu 20 Stunden je 
Woche ausüben. 

(Kopie) 

  und/oder  

 ☐ Nachweis über Bezug von öffentlichen Mitteln i.S.d. § 2 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 
insb. Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe 

(Kopie) 

https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__5.html
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/2238204-2238204
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_sprachkurs.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_sprachkurs.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/nationale-visa/visa-schule-studium-sprachkurs/sperrkonto
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/13-verpflichtungserklaerung/606492
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__2.html
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☐ Falls vorliegend: 

Vorabzustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 36 Abs. 3 BeschV 
(Kopie) 

c) Dokumente zum Familiennachzug 

Ist beabsichtigt, dass Familienangehörige des Ausländers gemeinsam einreisen oder später nach-

ziehen, werden zusätzliche Dokumente benötigt. Orientieren Sie sich in diesem Fall an der Check-

liste „Familiennachzug im beschleunigten Fachkräfteverfahren“. 

 

Anmerkungen / Notizen: 

 
 

3. Online-Antrag 

Um eine bestmögliche Bearbeitung zu gewährleisten, nutzen Sie bitte zur Beantragung des be-

schleunigten Fachkräfteverfahrens unseren Online-Dienst: 
 

Beantragung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer geschlechtsspezifischer Sprach-
formen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen und personenbezogene Hauptwörter gelten gleichermaßen für 
alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__36.html
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_familiennachzug.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_familiennachzug.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/zentrale_stelle_einwanderung_fachkraefte/index.html#a5b
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